
  
Landkreis Ostprignitz-Ruppin - Der Landrat  
Öffentliche Bekanntmachung vom 26.03.2025   
  
  

Bekanntmachungsanordnung  

Die vom Kreistag Ostprignitz-Ruppin in seiner Sitzung am 20.03.2025 beschlossene 
Hauptsatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
  
Neuruppin, den 20.03.2025  
  
  
Ralf Reinhardt 
Landrat  

   
  

4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin vom  
14.12.2017, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des  

Landkreises Ostprignitz-Ruppin vom 21.09.2023  
  
  

Auf der Grundlage des § 131 Abs. 1 i. V. m. § 4 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05.03.2024 (GVBl. I/24 [Nr. 10], S. 1, ber.  
[Nr. 38]), hat der Kreistag auf seiner Sitzung am 20.03.2025 die nachfolgende Satzung beschlossen:  
  

Artikel 1  
  

Die Hauptsatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin vom 14.12.2017 (ABl. Nr. 10/2017, S. 
5 ff.), zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin vom 21.09.2023 (Amtliche Bekanntmachung vom 30.09.2023) wird wie 
folgt geändert:  
  
1.  
In § 3 Absatz 2 Satz 1 der Hauptsatzung wird die Angabe „(§ 14 BbgKVerf)“ durch die Angabe „(§ 
13 BbgKVerf)“ ersetzt.  
  
2.  
In § 3 Absatz 3 der Hauptsatzung werden die Wörter „gemäß § 14 BbgKVerf“ durch die Wörter 
„gemäß § 13 BbgKVerf“ ersetzt.  
  
3.  
§ 6 Absatz 3 der Hauptsatzung wird gestrichen. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.  
  
4.  
§ 12 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert und neu gefasst:  
  
„Der Jugendhilfeausschuss wird nach dem Gesetz zur Förderung und zum Schutz junger  
Menschen (Brandenburgisches Kinder- und Jugendgesetz - BbgKJG) (GVBl. I/24 [Nr. 34], S. 
1), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung für das Jugendamt des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin, in der jeweils geltenden Fassung, gebildet.“  



Online gestellt und somit verkündet am 26.03.2025   

  
Artikel 2  

  
Diese Änderungssatzung tritt am 31.03.2025 in Kraft  
 
Neuruppin, den 20.03.2025 
 
 
Ralf Reinhardt 
Landrat 
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